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1.  Beschlussfassung Rat der Stadt Eschweiler öffentlich 30.10.2024 

 
 
Mittelbereitstellung (Verpflichtungsermächtigung) für 
Kanalbaumaßnahme Mittelstraße 
 
Beschlussvorschlag: 
Gemäß § 83 und § 85 Abs. 1 GO NRW in Verbindung mit § 8 Ziffer 3 der Haushaltssatzung 
der Stadt Eschweiler für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 stimmt der Stadtrat der 
außerplanmäßigen Auszahlung/ Verpflichtungsermächtigung bei Produkt 115380201, 
Kostenstelle 66000000, Sachkonto 09110002, IV20AIB040 - Kanal Mittelstraße, in Höhe 
von 575.000,00 Euro zu. 
 
 
 
 
 

A 14-Rechnungsprüfungsamt 

 Gesehen    Vorgeprüft 

 

gez. Schütte  
 

Datum: 19.09.2024 
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Sachverhalt: 
Der Rat der Stadt Eschweiler hat in seiner Sitzung am 20.10.2022 der Umgestaltung der 
Mittelstraße, wie in der Sitzungsvorlage 341/22 beschrieben, zugestimmt. 
Zwischenzeitlich hat sich der Baubeginn für die Baumaßnahme IV20AIB040 – Kanal 
Mittelstraße aufgrund des erforderlichen Genehmigungsverfahrens zur 
Baumbewässerung sowie der Abstimmung zum Umgang mit Kampfmitteln im Rahmen 
von Baumaßnahmen auf das Jahr 2025 verschoben, so dass eine 
Verpflichtungsermächtigung mit Zahlungswirksamkeit in 2025 notwendig wird. 
 
Im Rahmen der fortschreitenden Planung ergibt sich nun gemäß Kostenanschlag von 
August 2024 Volumen von ca. 1.182.500 Euro. Für das Haushaltsjahr 2024 steht ein 
laufender Ansatz von 495.000,00 Euro sowie eine Ermächtigungsübertragung von 
91.000,00 EUR zur Verfügung. Die darüberhinausgehenden Haushaltsmittel aus dem 
Jahre 2023 mussten unterjährig überplanmäßig zur zügiger ausgeführten 
Baumaßnahme IV18AIB006 - Kanal Wilhelminenstraße (vgl. Sitzungsvorlage 248/23) 
verschoben werden. 
 
Unter Berücksichtigung bereits getätigter Ausgaben, bestehender Vormerkungen sowie 
noch anstehender Ausgaben ist eine Mittelbereitstellung notwendig. Der zusätzliche 
Mittelbedarf in Form einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von rund 575.000,00 
Euro kann durch die zeitliche Verschiebung der Baumaßnahme IV13AIB013 - Kanal 
Steinstraße/ Franz-Rüth-Straße bezogen auf das laufende Haushaltsjahr sowie im Jahr 
2025 kompensiert werden. Die zeitliche Verschiebung resultiert aus der Abhängigkeit zur 
erforderlichen städtischen Brückensanierung Steinstraße. Diese städtische 
Baumaßnahme muss vorab realisiert werden. Da die StädteRegion Aachen die kurzfristige 
Sanierung der Brücke Langwahn priorisiert hat und beide Brückensanierungen, d.h. 
Steinstraße und Langwahn, aufgrund der damit verbundenen Straßensperrungen und der 
erforderlichen Umleitungsstrecken nicht zeitgleich ausgeführt werden können, muss die 
Brückensanierung Steinstraße folglich um ca. drei Jahre verschoben werden. Somit kann 
mit der Kanalbaumaßnahme Steinstraße/ Franz-Rüth-Straße voraussichtlich erst gegen 
Ende des Jahres 2026 begonnen werden. Eine entsprechende Mittelanmeldung erfolgt 
im Rahmen der Haushaltsplanung 2026. 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Die erforderliche Verpflichtungsermächtigung für IV20AIB040 – Kanal Mittelstraße im 
Haushaltsjahr 2024 (Zahlungswirksamkeit 2025) wird gemäß Sachverhalt verschoben. 
Die dafür erforderliche Deckung erfolgt über IV13AIB013 - Kanal Steinstraße/ Franz-
Rüth-Straße. Daraus resultierende notwendige Mittelanmeldungen für diese Maßnahme 
werden im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens 2026 entsprechend 
angemeldet. 
 

Mittelbewirtschaftung IV20AIB040 - Kanal Mittelstraße 

Ausgaben bis einschließlich 31.12.2023  21.645,04 Euro 

Ermächtigungsübertragung 2024 91.000,00 Euro  

Laufender Ansatz Haushalsjahr 2024  495.000,00 Euro  

Gesamtermächtigung 2024  586.000,00 Euro 

Sollausgaben bis einschließlich 31.08.2024 30.524,38 Euro  

Bestehende Vormerkungen 10.000,00 Euro  

Noch bestehende Ermächtigung 2024 545.475,62 Euro  

Gesamtbaukosten gemäß Kostenanschlag   1.182.500,00 Euro 

Erforderliche Verpflichtungsermächtigung  rd. 575.000,00 Euro 
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Personelle Auswirkungen: 
   
 
 
 
Anlagen: 
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